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Todesanzeigen.
1. Unter Verbittung aller Beileidsbezeugungen kündigen

wir den für uns so betrübten Todesfall der Mutter

und unserer Schwester, Helena Wagner geb. Sar-
tortue hierdurch an- Sanft wie ihre Seele und ihr
Leben, waren ohnerachtet der größten körperlichen
Schmerzen ihre letzten Augenblicke; nur bewundert
und geliebt von Rechtschaffenen, die der Entschlum,
werten vortreffliche unverkennbare Züge ihres edlen
Karakrerö mit der reinsten moralischen Tugend um
ter den schwersten Stürmen ehrten, werden wir der

Seligen, Denkmäler in unseren Herzen errichten,
die weder Zeit noch Grab im Stande seyn werden,
zn zerstören; die wir einst dort vor dem Throne des
Unendlichen in die Bande der Wiedervereinigung
der lindes, und der Geschwisterliebe treten, die

keine Trennung mehr stört. Heil diesem schöne
festlichen Tage. Christine Thomas, als Kind.

Maria Loy. Wilhelmina Wagner. Friedrike
Stettin. Dorothea Stettin. «Aorneliar
Stettin. Sämmtlich Geschwister der Seligen.

r. Unser innigst geliebte Gatte und Vater, Joh. Frie
drich Lvtz, Hausmeister im hiesigen reformirten Wai
senhaus-, wurde uns heute nach einem kurzen Kran
kenlager im ?2ten Jahre seines Lebens, durch den
unerbittlichen Tod entrissen. Allen unsern Ver
wandten und Freunden machen wir dies für uns so
traurige Ereigniß hierdurch bekannt, und bitten,
une mit Beileidsbezeugungen zu verschonen. Kassel
den iZten Zanuar 1812.

Die Witwe und Kinder des Verstorbenen.

C i r c u l a t x c

an die Herren CantonS- MaireS des Fulda-

DepartementS.

Meine Herren?

Nach den Bestimmungen Sr. Ercellenz des
Herrn Kriegö-Ministers soll die Aufstellung und
der Aushang der Gemeindelisten von den im Jahr

1792 gebornen jungen Leuren ohne Verzug vor
sich gehen. Die Ihnen in dieser Hinsicht bereits
bei den frühern Aushebungen ertheilten Instruk
tionen überheben mich einer weitern Auseinander

setzung deS hiebei von Ihnen zu beobachtenden
Verfahrens, und kann ich mich tut Allgemeinen
nur auf diese frühern Instruktionen, und auf die

in der gten Abtheilung des ersten Bandes des

Delahayeschen Handbuchs über die Konskription
enthaltene Darstellung der Ihnen hierbei obliegen
den Geschäfte beziehen. Ich empfehle Ihnen.ins-
bcsondere die möglichste Beschleunigung dieser
Arbeit, und werden Sic die im zsten Art. des

Konskriptions-Koder vorgeschriebenen Ausferti
gungen der Gcmeindclistcn mit dem Konzept der

selben, auf welchem die vorschriftsmäßige Afsi'chi-
rung registrirt werden muß, und nebst den

zum Behuf dieser Arbeit von den Beamten des

Civtlstandcs zu erfordernden Auszügen ans den

Kirchenbüchern bis zum izten Februar d. I. ganz

unfehlbar an die betreffenden Herrn Unterpräfektcn

und für den Distrikt Kassel direkt au die Präfek

tur einsenden. Die nöthigen Modele zu den Listen

werden Ihnen mit der nächsten Post zugesendet
werden. Ich versichere Sie meiner besondern
Hochachtung.

Der Präfekt des Fulda-Departements,
 v 0 n R e i m a n.

C i r k u l a i r e

 an die Herren Kantons-Maires des Fulda«

Departements.

Meine Herrn!
Ans dem königlichen Dekrete vom 2 2ten Dec.

1 8 il (Bulletin Nr. 36) werden Sie bereits er

sehen haben, daß man auch für das laufende Jahr
 eine Revision des frühern Personalsteuer-Gesetzes
hat eintreten taffen, urw ergibt das oberwähnte
Dekret das Nähere, welche Modisikativnen und

Abweichungen von den frühern gesetzlichen Bestim
mungen hierunter festgesetzt sind. Die Abwei
chungen von den frühern Decreten zerfallen, wie
das Dekret selbst, in 2 Theile, nemlich:

i) Anweisungen in Hinsicht der Steuer-Clas
sen und Sätze selbst, (legislativer Theil)
und

L) Abweichungen gegen die bisheriae Veran-
legungs - und Erhebungsart der Steuer

(administrativer Theil) !
Zn der ersteren Hinsicht sind die Abweichungen

von dem Personalsteuer - Decrete für das abgelau

fene Jahr nicht sehr erheblich, und beschränken


